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 Veröffentlicht am 15.12.1977

Norm

ZPO §228 B4

Rechtssatz

Der Abwehr der Berühmung der Beklagten, die Grundstücke gehörten entgegen dem Grundbuchsstand den Klägern,

kann auch ein umformuliertes Begehren auf Feststellung, etwa im Sinn, diese Grundstücke seien Gegenstand

bestimmter Rechtsgeschäfte gewesen, dienen.
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